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Bundesamt für Sport 
Rechtsdienst 
Hauptstrasse 245-253 
2532 Magglingen  
 

Zürich, 26. September 2008 HSC 

Vernehmlassung zur Totalrevision des Bundesgesetzes über die Förderung von Turnen und 

Sport sowie zum Bundesgesetz über die Informationssysteme des Bundes im Bereich Sport 

(ISG)  

Sehr geehrte Damen und Herren 

Wir danken Ihnen für die Möglichkeit, zu diesen Vorlagen Stellung zu nehmen.  

Wir haben die Vorlage geprüft und sind grundsätzlich mit der Stossrichtung einverstanden. 
Detaillierter auseinandergesetzt haben wir uns mit den Bestimmungen zum Schulsport, be-
trifft dies doch einen wichtigen Teil unserer Mitglieder, nämlich die angehenden Kaufleute in 
der Phase der Grundbildung. Auch hier sind wir mit den in Art. 12 des Sportförderungsgeset-
zes enthaltenen Bestimmungen einverstanden: Der Schulsport bleibt für Berufsfachschulen 
obligatorisch (Abs. 2) und der Bundesrat legt – nach Anhörung der Kantone den Mindestum-
fang und die qualitativen Grundsätze für den Sportunterricht fest (in Berücksichtigung der 
Bedürfnisse der jeweiligen Altersstufen). Was uns hier fehlt, ist zusätzlich auch eine Verpflich-

tung, dass die Kantone auch die Qualität des an Berufsfachschulen angebotenen Sportes 

sichern. Der Entwurf müsste durch eine entsprechende Bestimmung ergänzt werden.  

Freundliche Grüsse 

Kaufmännischer Verband Schweiz 

 

 

 

Nationalrat Mario Fehr lic. iur. Peter Kyburz  

Präsident Generalsekretär 
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